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§1



Name, Sitz



(1) Die Vereinigung führt den Namen "Postsportverein Dresden e.V." Kurzform: "Post SV Dresden" (2) Der Post SV Dresden hat seinen Sitz in Dresden und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Dresden eingetragen.



§2



Zweck, Aufgaben, Grundsätze



(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. (2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. (3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. (4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. (5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Post SV Dresden an den KSB Dresden, der es unmittelbar und ausschließlich für die gemeinnützige Förderung des Sports zu verwenden hat.



§3



Mitgliedschaft Mitglieder des Post SV Dresden können sein: - natürliche Personen, die aktiven Sport treiben, - natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften sowie Vereine als fördernde Mitglieder, die den Verein durch finanzielle, wirtschaftliche und ideelle Leistungen unterstützen, jedoch keinen aktiven Sport im Verein treiben. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Fördernde Mitglieder bezahlen einen Mindestbeitrag gemäß Beitragsordnung bzw. darüber hinaus einen Beitrag nach Vereinbarung. Fördernde Mitglieder, die im Rahmen eines Wahlamtes die Sportarbeit und das Vereinsleben mitgestalten, sind von der Beitragszahlung befreit. Sie können jedoch freiwillige Beiträge zahlen. - natürliche Personen, die gemäß der Ordnung über Ehrungen und Auszeichnungen zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.



§4



Beginn und Ende der Mitgliedschaft



(1) Die Mitgliedschaft muss schriftlich beantragt werden. Bei Kindern unter 14 Jahren ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Mit der Antragstellung wird die gültige Satzung anerkannt.



3 (2) Über die Aufnahme entscheidet die betreffende Abteilung/Sportgruppe unter Berücksichtigung ihrer Kapazitäten. (3) Jedes neu aufgenommene Mitglied muss eine Aufnahmegebühr bezahlen. Die Höhe der Aufnahmegebühr kann sportartbezogen differenziert sein. (4) Die Mitgliedschaft erlischt durch: - schriftliche Austrittserklärung (bei Kindern unter 14 Jahren mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters), - durch Ausschluss, - durch Tod des Mitglieds. (5) Die schriftliche Austrittserklärung ist nur zum Quartalsende mit dreimonatiger Kündigungsfrist möglich. (6) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es wiederholt und in erheblicher Weise gegen die Satzung verstoßen hat, oder trotz schriftlicher Mahnung länger als 6 Monate mit der Beitragszahlung im Rückstand ist. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand, in der Regel auf Antrag der Leitung der betreffenden Abteilung oder Sportgruppe. (7) Ein ausgeschiedenes Mitglied hat keine Ansprüche gegen den Verein, seine Verpflichtungen gegenüber dem Verein bleiben bestehen. (8) Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglieds ist frühestens nach Ablauf eines Jahres möglich. Über den Aufnahmeantrag entscheidet das Organ, das über den Ausschluss entschieden hatte. (9) Für besondere Situationen kann eine Kurzzeitmitgliedschaft gewährt werden, deren Dauer zwischen drei und 6 Monaten liegen kann, wobei die Dauer bereits mit Eintritt festgelegt wird.



§5



Rechte und Pflichten der Mitglieder



(1) Jedes Mitglied hat das Recht: - das aktive und passive Wahlrecht gemäß § 6 wahrzunehmen, - Rechenschaft über die Tätigkeit der gewählten Organe zu verlangen. (2) Jedes Mitglied hat die Pflicht: - sich nach der Satzung, den Ordnungen und Beschlüssen der Organe zu verhalten, - die vom Sportrat beschlossenen Grundbeiträge und die von den Leitungen der Abteilungen / Sportgruppen festgelegten Zusatzbeiträge regelmäßig zu bezahlen, - sich im Training, bei Wettkämpfen und Sportveranstaltungen sportlich fair und diszipliniert zu verhalten.
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§6



Stimmrecht, Wählbarkeit



(1) Stimmberechtigt sind Mitglieder vom vollendeten 14. Lebensjahr an, wählbar ab vollendetem 16. Lebensjahr. (2) Das Stimmrecht kann nur durch persönliche Beteiligung an Abstimmungen wahrgenommen werden. (3) Bei Wahlhandlungen Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Zustimmung zur Kandidatur schriftlich erklärt haben. (4) Wählbar sind nur Mitglieder des Post SV Dresden e.V. . Der Geschäftsführer des Vereins kann nicht in die Organe des Vereins gewählt werden.



§7



Bestimmungen zur Tätigkeit der Abteilungen und Sportgruppen



(1) Die Versammlung der Mitglieder einer Abteilung oder Sportgruppe wird mindestens in jedem vierten Jahr zur Wahl gemäß Absatz (2) oder aus besonderem Anlass oder auf schriftliches Verlangen von einem Drittel der Mitglieder von der Leitung einberufen. (2) Die Mitgliederversammlung wählt den Leiter, einen Stellvertreter und den Kassenwart sowie weitere Leitungsmitglieder nach eigenem Ermessen für die Dauer von vier Jahren. Sie wählt außerdem die Delegierten zur Mitgliederversammlung des Vereins. Die Wahlen müssen mindestens einen Monat vor und im zeitlichen Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung des Vereins stattfinden. Sie erfolgen in offener Abstimmung durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. (3) Die Abteilungen und Sportgruppen gestalten ihre Arbeit auf der Grundlage der Satzung, der Ordnungen und der Beschlüsse der Vereinsorgane weitgehend eigenverantwortlich. (4) Die Leitungen sind den Mitgliedern der Abteilungen/Sportgruppen und den Organen des Vereins rechenschaftspflichtig. (5) Die Abteilungen/Sportgruppen finanzieren ihre Aufwendungen aus: - Zusatzbeiträgen und Kostenumlagen ihrer Mitglieder, deren Höhe die Leitungen der Abteilungen/Sportgruppen selbst festlegen, - den Zuschüssen des Vereins einschließlich der über den Verein gewährten Zuschüsse Dritter, - sonstigen auf Grund eigener Initiativen erzielter Einnahmen, - anteiligen Aufnahmegebühren, deren Höhe die Leitungen der Abteilungen/Sportgruppen selbst festlegen. (6) Die Abteilungen/Sportgruppen erstellen jährlich einen Haushaltsplan und rechnen ihre Einnahmen/Ausgaben nach der Finanzierungs- und Kassenordnung bzw. den Richtlinien des Vorstandes ab. (7) Bei Auflösung einer Abteilung oder Sportgruppe bzw. deren Ausscheiden aus dem Verein verbleiben alle finanziellen und materiellen Werte im Vermögen des Vereins.
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§8



Organe des Vereins



(1) Organe des Vereins sind: - Die Mitgliederversammlung (§ 9), - Der Vorstand (§ 10), - Der Sportrat (§ 11), - Die Vereinsjugendversammlung (§ 13). (2) Die Organe des Vereins arbeiten grundsätzlich ehrenamtlich. (3) Die Mitglieder der Vorstände, der Abteilungsleitungen, die Kassenprüfer und sonstige Ehrenamtliche können auf der Grundlage des § 3 Nr. 26a EStG eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten.



§9



Die Mitgliederversammlung



(1) Die Mitgliederversammlung wird als Delegiertenversammlung durchgeführt. Delegierte sind: - die gewählten Delegierten, - die Mitglieder des Sportrates. Jeder Delegierte hat eine Stimme. (2) Die zu wählenden Delegierten werden in den Mitgliederversammlungen der Abteilungen/ Sportgruppen gewählt. Ihre Zahl richtet sich nach der Mitgliederstärke zum Zeitpunkt der Wahl: - bis 25 Mitglieder ein Delegierter, - 26 bis 50 Mitglieder zwei Delegierte, - für jede weiteren angefangenen 50 Mitglieder ein weiterer Delegierter. - Die Vereinsjugend erhält zur Mitgliederversammlung des Vereins zwei Mandate. Die Delegierten werden von der Vereinsjugendversammlung gewählt. (3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder einem stellvertretendem Vorsitzenden oder einem zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. Für die Wahlhandlung ist ein Wahlleiter zu wählen. (4) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird in jedem vierten Jahr vom Vorstand einberufen. Die Einberufung erfolgt mittels Rundschreiben an die Abteilungen/ Sportgruppen mindestens zwei Monate vor dem Termin der Versammlung. (5) Zuständigkeiten der ordentlichen Mitgliederversammlung: - Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer,



6 - Beschlüsse über Satzungsänderungen und sonstige Anträge der Mitglieder, - Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer, - Sie nimmt den Tätigkeits- und Finanzbericht des Vorstandes entgegen und erteilt ihm Entlastung. (6) Die Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer erfolgt in offener Abstimmung über jeden Kandidaten einzeln für die zu besetzende Funktion. (7) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird aus besonderem Anlass auf Beschluss des Sportrates vom Vorstand einberufen. Die Einberufung erfolgt mittels Rundschreiben mindestens einen Monat vor dem Termin der Versammlung. (8) Beschlüsse einschließlich der Wahlen gemäß (6) werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Delegierten gefasst. Änderungen der Satzung sowie der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedürfen der Zustimmung von mindestens drei Vierteln der anwesenden Delegierten. (9) Zur Gültigkeit von Beschlüssen ist erforderlich, dass der Gegenstand des zu fassenden Beschlusses bei der Berufung der Mitgliederversammlung bezeichnet wird. Satzungsänderungen müssen wörtlich mitgeteilt werden. Anträge auf Satzungsänderungen müssen deshalb dem Vorstand rechtzeitig vor Einberufung der Versammlung vorliegen.



§ 10 Der Vorstand (1) Der Vorstand besteht aus: - dem Vorsitzenden, - zwei stellvertretenden Vorsitzenden, - dem Schatzmeister, - dem Jugendwart, - bis zu zwei weiteren Vorstandsmitgliedern. (2) Gesetzliche Vertreter im Sinne des BGB § 26 (2) sind der Vorsitzende oder die zwei Stellvertreter gemeinsam oder je ein Stellvertreter mit dem Schatzmeister gemeinsam. (3) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer berufen und ständig oder projektbezogen bestimmte Arbeitsaufgaben gegen Entgelt an Vereins- bzw. Nichtmitglieder übertragen. Er nimmt in diesen Fällen die Arbeitgeberfunktion wahr. Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen und Zusammenkünften des Vorstands und des Sportrats mit beratender Stimme teil. (4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Gründe der Abwesenheit von Vorstandsmitgliedern sind zu protokollieren. (5) Der Vorstand - verwirklicht die Beschlüsse der Vereinsorgane,



7 - verwaltet das Vermögen des Vereins, - erarbeitet die Haushaltsrechnung, - vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. (6) Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt.



§ 11 Der Sportrat (1) Der Sportrat setzt sich zusammen aus: - dem Vorstand, - den Leitern der Abteilungen und Sportgruppen oder in deren Vertretung anderen gewählten Leitungsmitgliedern (2) Der Sportrat wird vom Vorstand bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Jahr, einberufen. (3) Der Sportrat berät und beschließt: - über grundsätzliche und wichtige Angelegenheiten des Vereins, einschließlich der Zulassung oder Auflösung von Abteilungen und Sportgruppen, - die Ordnungen des Vereins, - die Höhe der Grundbeiträge der Mitglieder, - die Höhe der Aufnahmegrundgebühr der Mitglieder, - den Haushaltplan für die Abteilungen und Sportgruppen sowie die Geschäftsstelle, - bei Bedarf die Kooptation von Mitgliedern des Vorstandes (außer Jugendwart) und die zu besetzenden Funktionen bzw. der Kassenprüfer bis zur nächsten Wahl. (4) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Der Sportrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% seiner Mitglieder anwesend sind.



§ 12 Kassenprüfer (1) Von der Mitgliederversammlung wird mindestens ein Kassenprüfer gewählt, der Mitglied des Post SV Dresden sein muss, jedoch keinem weiteren Organ des Vereins angehören darf. (2) Der/die Kassenprüfer prüfen themenbezogen und schwerpunktmäßig anhand der Bücher und Belege der Geschäftsstelle bzw. der Abteilungen/Sportgruppen: - die ordnungsgemäße Verwaltung des Vermögens und den Einsatz der Mittel nach den Festlegungen der Satzung und der entsprechenden Beschlüsse - sowie die Kassen- und Inventarbestände. (3) Wird bei den Prüfungen festgestellt, dass es Abweichungen zu den Regeln gibt, so ist der



8 Vorstand umgehend zu informieren.



§ 13 Vereinsjugend (1) Die Vereinsjugend gibt sich durch ihre Vereinsjugendversammlung eine Jugendordnung im Rahmen der Vereinssatzung. Sie verwaltet sich selbst und entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. (2) Der Vereinsjugendwart ist Mitglied des Vorstandes. Er wird von der Vereinsjugendversammlung gewählt. (3) Scheidet der Jugendwart während der Wahlperiode aus dem Vorstand aus, kann der Vereinsjugendausschuss einen einstweiligen Nachfolger bis zur nächsten Wahl benennen.



§ 14 Finanzierung des Vereins (1)



Der Verein finanziert seine zentralen Aufwendungen und Verpflichtungen aus: - den von den Abteilungen/Sportgruppen abzuführenden Grundbeiträgen der Mitglieder und dem von den Abteilungen/Sportgruppen abzuführenden Anteil der Aufnahmegebühr, - den Zuschüssen Dritter, soweit sie nicht zweckgebunden bzw. laut Haushaltsplan für die Finanzierung der Aufwendungen in den Abteilungen und Sportgruppen bestimmt sind, - sonstigen Einnahmen und Spenden.



(2)



Für die Finanzierung der Aufwendungen in den Abteilungen und Sportgruppen gilt § 7.



§ 15 Beitragszahlung (1)



Alle Mitglieder zahlen in festgelegten Beitragsgruppen vom Sportrat beschlossene Grundbeiträge. Die Höhe der Grundbeiträge richtet sich nach den Aufwendungen und Verpflichtungen des Vereins als Ganzes und werden in der Beitragsordnung festgelegt.



(2) Darüber hinaus erheben die Abteilungen und Sportgruppen im erforderlichen Umfang Zusatzbeiträge bzw. Umlagen zur Deckung ihrer Aufwendungen.



§ 16 Beurkundung der Beschlüsse (1) Beschlüsse der Organe sind unter Angabe von Ort, Datum und Abstimmungsergebnisse zu protokollieren. Die Protokolle sind vom Versammlungsleiter und einem weiteren Teilnehmer zu unterschreiben. (2) Die Ergebnisse der Wahlen gemäß § 7 (2) sind in gleicher Weise zu protokollieren. Die Protokolle sind dem Vorstand unverzüglich vorzulegen. Die Satzung wurde in der vorliegenden Fassung zur Delegiertenversammlung am 24.04.2009 mit Änderungen in den §§ 2, 3, 8, 12 beschlossen.
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Post SV Dresden 

unterstÃ¼tz durch die Seite des SÃ¤chsischen FuÃŸball-Verband e.V.. Zeitraum von 01.03.2012 bis 31.08. ... 634285 084. SV Eintracht Strehlen. Post SV Dresden 2.
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FV Hafen Dresden - Post SV 07.10.2011 Geburtsjahr 

FV Hafen Dresden - Post SV. 07.10.2011. Spielauswertung. G - Jugend. Geburtsjahr. Minuten. Tore. Luice. Leibner. 2006. 18. 2. Lukas. Staroske. 2006. 18.
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Hochwasserkarte Dresden 

auch hohe Kosten für die Mobilisierung von Einsatzkräften. Viele von .... nur sehr knapp vorstellten, galt es dann zuverlässige Mitarbeiter zu finden. Eine gar ...
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Gewerbemieten im Kammerbezirk Dresden - IHK Dresden 

Industrie- und Handelskammer Dresden. Langer Weg 4. 01239 Dresden. Bearbeitung: GeschÃ¤ftsbereich Standortpolitik und Kommunikation. Referat Wirtschaftsstatistik | Konjunkturentwicklung. Frau Ute Schubert. Tel.: 0351 2802-128. Fax: 0351 2802-7128 www
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in Dresden 

Â»Siehst du die groÃŸe Treppe da? Sie ist ganz breit ... keiten hÃ¤tte, Treppen zu steigen und erst recht bei so einer ... Dass er zwei bis drei Stunden im Rollstuhl sit-.
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49, 01307 Dresden 

SoftwarefunktionalitÃ¤t kann durch ein leistungsschwaches PC-System oder auch ... Datenverarbeitungseinheit, die Ã¼ber Zugang zum Server verfÃ¼gt und von der ...
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Faktum Dresden - Dresden.de 

Mai: die Rote Armee erreicht Dresden-Neustadt; Beginn der Sowje- ..... 81 km. â–¡ Staats-, Kreis- und GemeindestraÃŸen mit einer LÃ¤nge von 1 384 km.
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elektra - Staatskapelle Dresden 

28.01.2014 - vorbehÃ¤lt, der sich der jeweiligen Psychologie der Hauptfiguren anpasst. Formale ..... Werdegang von Evelyn Herlitzius. nach ihrem Studium.
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MPA Dresden GmbH: Startseite 

Am 30.8.2017 wurde ein wahrhaft imposanter PrÃ¼fstand von der MPA Dresden GmbH in Betrieb genommen. Weiterlesen â€¦ FassadenprÃ¼fstand geht in Betrieb.










 


[image: alt]





5 Jahre Tortissimo Dresden 

GÃ¼ltig nur in der Tortissimo-Filiale Dresden, fÃ¼r alle Artikel ausgenommen BÃ¼cher, Zeitschriften, Gutscheine sowie Aktionsware. JubilÃ¤ums-Gewinnspiel. 5%-Einkaufsrabatt*. Back-Show. HauptstraÃŸe 3a Â· Goldener Reiter. 01097 Dresden Â· Germany. Te










 


[image: alt]





Kontextualismus - TU Dresden 

Wenn Jürgen Habermas (1982) fragt: "Ob nicht der Begriff der Stadt selbst überholt ist< und feststellt, daß spätestens im 19. Jahrhundert die Stadt >In abstrakte. Systeme eingebettet (wird), die als solche nicht mehr ästhetisch in eine sinnvolle. Prä
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dresden 

MINDESTBESTELLWERTE(ohne Eis, Desserts & GetrÃ¤nke). Liefergebiete: Prohlis-SÃ¼d, Prohlis-Nord, Reick, Mockritz,. Strehlen, Leubnitz-Neu-ostra, Torna, ...
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w) - TU Dresden 

Studium der Kommunikations-/Medienwissenschaften mit Schwerpunkt Marketing oder eine vergleichbare Qualifikation, gÃ¼ltige Immatrikulationsbescheinigung.
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mw-blick - TU Dresden 

zeugmaschinenentwicklung und den SFB Transregio. 96 vorstellen sowie einen Vortrag zur Â»Thermo-Ener- getische Gestaltung von WerkzeugmaschinenÂ« hal-.
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Rapid Manufacturing - TU Dresden 

Einleitung. In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts begann die stÃ¼rmische Entwicklung neuer Fertigungsverfahren, die heute unter dem Begriff der â€ž ...
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18 in ... - Dynamo Dresden 

Ziele der Polizei Duisburg. Das Ziel der Polizei Duisburg ist es, die Sicherheit dieses. FuÃŸballspieles mit professioneller NeutralitÃ¤t zu gewÃ¤hrleisten. Das heiÃŸt, wir differenzieren nicht nach VereinszugehÃ¶rigkeit, sehr wohl aber zwischen frie
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18 - Semperoper Dresden 

Unternehmensberatung O.B. e.K. EXKLUSIVER KULINARISCHER ... einer Karriere trÃ¤umende Sally Bowles ihre Lebens-Maxime. Â»Life is a CabaretÂ« zum ...
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Netiquette - Berufsbildungswerk Dresden 

Berufsbildungswerk Sachsen GmbH (Träger). ▫ www.berufsbildungswerk-sachsen.de. ▫ www.facebook.com/BerufsbildungswerkSachsen. ▫ http://issuu.com/ ...
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dresden 

MINDESTBESTELLWERTE(ohne Eis, Desserts & GetrÃ¤nke). Liefergebiete: Innere und Ã„uÃŸere Neustadt, Leipziger Vor- stadt, Albertstadt, Radeberger Vorstadt ...
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dresden 

Dobritz Â» 7,50 â‚¬ / Losch-witz, Wachwitz, Rochwitz Â» 10,00 â‚¬ /. Weitere Gebiete auf Anfrage. MIT SERVICE & LIEFERUNG ZUFRIEDEN? Ruf direkt beim Chef an: ...
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Kontextualismus - TU Dresden 

hard Hoesli und Franz Oswald, SchÃ¼ler und Kollegen Rowes. gemeinsam mit. Paul Hofer an der ETH-ZÃ¼rich den Con- textualism in die Architekturlehre ein_ee-.
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Diplomarbeit - HTW Dresden 

01.02.2011 - Als Folge schlechter hygienischer VerhÃ¤ltnisse bricht eine Ruhrepidemie aus. 1940. 12. Februar. Auf dem Appellplatz wird das â€œprovisorischeâ€œ ...
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35. EL 1 Satzung der Landeshauptstadt Dresden zur ... - Dresden.de 

28.02.2008 - VerÃ¶ffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 10/08 am 06.03.08. Aufgrund des Â§ 8 des BundesfernstraÃŸengesetzes (FStrG) in der Fassung der ...
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dresden 

Liefergebiete: LÃ¶btau-SÃ¼d, NauÃŸlitz, Plauen, SÃ¼dvorstadt. West Â» 6,00 â‚¬ / CoschÃ¼tz Â» 7,50 â‚¬. MIT SERVICE & LIEFERUNG ZUFRIEDEN? Ruf direkt beim Chef ...
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